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Text 

Private Grundstücksveräußerungen 

§ 30. (1) Private Grundstücksveräußerungen sind Veräußerungsgeschäfte von Grundstücken, soweit sie 
keinem Betriebsvermögen angehören. Der Begriff des Grundstückes umfasst Grund und Boden, Gebäude und 
Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen. Bei unentgeltlich 
erworbenen Grundstücken ist auf den Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers abzustellen. Bei 
Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Von der Besteuerung ausgenommen sind die Einkünfte: 

 1. Aus der Veräußerung von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen samt Grund und Boden (§ 18 Abs. 1 
Z 3 lit. b), wenn sie dem Veräußerer 

 a) ab der Anschaffung bis zur Veräußerung für mindestens zwei Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz 
gedient haben und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird oder 

 b) innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Veräußerung mindestens fünf Jahre durchgehend als 
Hauptwohnsitz gedient haben und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird. 

 2. Aus der Veräußerung von selbst hergestellten Gebäuden, soweit sie innerhalb der letzten zehn Jahre 
nicht zur Erzielung von Einkünften gedient haben. 

 3. Aus der Veräußerung von Grundstücken infolge eines behördlichen Eingriffs oder zur Vermeidung 
eines solchen nachweisbar unmittelbar drohenden Eingriffs. 

 4. Aus Tauschvorgängen von Grundstücken im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsverfahrens im Sinne des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. 
Nr. 103/1951, sowie im Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland nach 
den für die bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften. Das in solchen Verfahren 
erworbene Grundstück tritt hinsichtlich aller für die Ermittlung der Einkünfte relevanter Umstände an 
die Stelle des hingegebenen Grundstückes. 

(3) Als Einkünfte ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den Anschaffungskosten 
anzusetzen. Die Anschaffungskosten sind um Herstellungsaufwendungen und Instandsetzungsaufwendungen zu 
erhöhen, soweit diese nicht bei der Ermittlung von Einkünften zu berücksichtigen waren. Die 
Anschaffungskosten sind um Absetzungen für Abnutzungen, soweit diese bei der Ermittlung außerbetrieblicher 
Einkünfte abgezogen worden sind, sowie um die in § 28 Abs. 6 genannten steuerfreien Beträge zu vermindern. 
Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der Widmung auf Grund gesetzlicher Vorgaben an die 
Gemeinde übertragen werden, sind die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die 
Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen. 
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Die Einkünfte sind zu vermindern um 

 – die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c anfallenden Kosten; 

 – 2% jährlich ab dem 11. Jahr nach dem Zeitpunkt der Anschaffung, höchstens jedoch um 50% 
(Inflationsabschlag). 

(4) Soweit Grundstücke am 31. März 2012 nicht steuerverfangen waren, sind als Einkünfte anzusetzen: 

 1. Im Falle einer Umwidmung des Grundstückes nach dem 31. Dezember 1987 der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Veräußerungserlös und den mit 40% des Veräußerungserlöses anzusetzenden 
Anschaffungskosten. Als Umwidmung gilt eine Änderung der Widmung, die nach dem letzten 
entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat und die erstmals eine Bebauung ermöglicht, die in ihrem Umfang 
im Wesentlichen der Widmung als Bauland oder Baufläche im Sinne der Landesgesetze auf dem Gebiet 
der Raumordnung entspricht. Dies gilt auch für eine spätere Umwidmung in engem zeitlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Veräußerung. 

 2. In allen übrigen Fällen der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den mit 86% des 
Veräußerungserlöses anzusetzenden Anschaffungskosten. 

(5) Auf Antrag können die Einkünfte statt nach Abs. 4 auch nach Abs. 3 ermittelt werden. Im Falle einer 
Umwidmung im Sinne des Abs. 4 Z 1 ist für den Inflationsabschlag der Zeitpunkt der Änderung der Widmung 
als Anschaffungszeitpunkt maßgeblich. 

(6) Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz 
2012, BGBl. I Nr. 22/2012, ist bei der Veräußerung einkünftewirksam anzusetzen. 

(7) Führen die privaten Grundstücksveräußerungen in einem Kalenderjahr insgesamt zu einem Verlust, ist 
dieser nicht ausgleichsfähig (§ 2 Abs. 2); dies gilt auch im Falle der Regelbesteuerungsoption (§ 30a Abs. 2). 

(8) Die Einkommensteuer, die auf Grundstücksveräußerungen entfällt, wird im Ausmaß der sonst 
entstehenden Doppelbelastung der Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen auf Antrag ermäßigt oder erlassen, 
wenn der Steuerpflichtige infolge des Erwerbes der Grundstücke innerhalb der letzten drei Jahre Erbschafts- 
oder Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer oder Stiftungseingangssteuer entrichtet hat. 


